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 Veröffentlicht am 12.06.2007

Norm

UrhG §85 Abs1

UWG §25

Rechtssatz

Wegen der (gerichtsnotorischen) Verbreitung von „Pop-up-Blockern" ist eine Urteilsverö entlichung im Internet nicht

nur in einem Pop-Up-Fenster, sondern direkt auf der Homepage des in Anspruch genommenen Rechteverletzers

erforderlich, um die gebotene Aufklärung des Publikums zu ermöglichen.
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